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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mit einer bereits 2011 eingereichten Motion Ingold (evp, ZH) wurde der Bundesrat
beauftragt, einen Aktionsplan zur Suizidprävention vorzulegen. Dieser soll vorbeugend
bei den häufigsten Selbstmordursachen – soziale Isolation sowie Depressionen –
ansetzen mit dem Ziel, die steigende Suizidrate zu bremsen. Die Motionärin zeigte sich
erstaunt über einzelne Erkenntnisse aus einem aus dem Jahr 2011 stammenden Bericht
zu diesem Thema. Darin wurde aufgezeigt, was der Bundesrat zur Suizidprävention zu
tun gedenkt. Das lancierte nationale Forschungsprogramm (NFP 67) und die
Unterstützung der Kantone in Daten- und Informationsbearbeitung seien laut Ingold
nicht ausreichend: Angesichts der Tatsache, dass Suizid die häufigste Todesursache in
der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen ist, müsse der Bund mehr in die Prävention
investieren. Namentlich seien die Aufklärung und die Anpassung von Massnahmen zu
fördern. Der Bundesrat entgegnete in einer umfassenden Antwort, dass erste
Massnahmen wie etwa die Weiterführung der Ende 2012 auslaufenden Strategie
Palliative Care ergriffen worden seien und dass man weitere Arbeitsgruppen gebildet
habe. Für zusätzliche Schritte fehle hingegen die gesetzliche Grundlage. Unter
Erwähnung weiterer Lösungen, welche seit Einreichen der Motion ergriffen worden
seien, beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Das Ratsplenum folgte
jedoch der Motionärin und überwies das Geschäft mit 98 zu 85 Stimmen dem
Ständerat, welcher jedoch erst im Folgejahr zur Behandlung dieses Vorstosses kommen
wird. 1
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Suchtmittel

Anders als die SGK-SR und das Ständeratsplenum, das die Vorlage zum neuen
Tabakproduktegesetz zurückgewiesen hatte, wollte die SGK des Nationalrates den
Gesetzesentwurf beraten und die Rückweisung ablehnen. Nicht so eine
Kommissionsminderheit Pezzatti (fdp, ZG), sie beantragte, dem ständerätlichem Votum
zu folgen und den Bundesrat eine neue Vorlage ausarbeiten zu lassen. 
Kommissionssprecherin Ingold (evp, ZH) stellte eingangs der Debatte klar, dass es sich
um eine politisch wichtige Grundsatzfrage handle, um eine Auseinandersetzung
zwischen dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung und den Interessen der Wirtschaft.
Mit 12 zu 10 Stimmen (2 Enthaltungen) wollte die Kommission also auf die Vorlage
eintreten und sie dem Ständerat zur Beratung zurückgeben. Unter anderem wurde ein
drohender Rückstand in der Gesetzgebungsphase als Argument gegen eine
Rückweisung angeführt. Anders sah es die Kommissionsminderheit, deren Begründung
weitgehend den bereits im Ständerat gehörten Argumenten folgte. In der Debatte
zeichnete sich eine geteilte Haltung innerhalb des bürgerlichen Lagers ab, die
Abstimmung verdeutlichte dies. Die SVP- und die FDP-Liberalen-Fraktion stimmten fast
geschlossen für die Rückweisung, die CVP-Fraktion war gespalten und SP, Grüne, GLP
und BDP stimmten gegen die Rückweisung. Insgesamt sprachen sich 101 gegen 75
Nationalrätinnen und Nationalräte bei 14 Enthaltungen für eine Rückweisung aus. Ein
neues Tabakproduktegesetz konnte also vorerst noch nicht konkretisiert werden.
In der Tagespresse wurde die Bestätigung der Rückweisung durch den Nationalrat
kritisch kommentiert. Die Rückweisung sei falsch (SGT), ein Rückschlag für die
Prävention (Nordwestschweiz) und man habe sich von Lobbyisten leiten lassen (Liberté).
Im Tages-Anzeiger, aber auch in der NZZ, wurde der Entscheid als Niederlage für
Bundesrat Berset interpretiert, auch wenn Letztere die Ablehnung eines Werbeverbots
nicht grundsätzlich kritisierte.

Später wurde bekannt, dass tatsächlich einige Zeit verstreichen wird, bis ein neuer
Entwurf vorliegen wird. Das BAG sah vor, Ende 2017 eine neue Vernehmlassung zu
eröffnen. Die Inkraftsetzung des dereinst neuen TabPG wird nicht vor 2022 erwartet. 2
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1) AB NR, 2013, S. 1321.
2) AB NR, 2016, S. 2098 ff.; AZ, BZ, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 9.12.16
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